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Bleibt der überladene militärpolitische Karren stecken?
Vor der Wintersession der eidgenössischen Räte

Über 20 sicherheits- und militärpolitische

Botschaften, Berichte und andere

wichtige Vorhaben befinden sich in
Vorbereitung, Behandlung und Entscheidung in
Parlament, Bundesrat und Verteidigungs-
departement (VBS). Brennpunkte unter den

Vorlagen sind die Änderungen der Armec-
orgamsation (Entwicklungsschritt 2008/
201 l),das Rüstungsprogramm 2006 und die
Revision 2009 der Militärgesetzgebung.
Zusätzlich sind mehrere Dutzend einschlägiger

parlamentarischer Vorstösse pendent.
Die Änderungen der Armeeorganisation

(AO) und der Entvvicklungsschritt 20(18/
2011 der Armee stehen zunehmend unter
Beschuss. Die deutliche Ablehnung durch
den Nationalrat hat einmal mehr gezeigt,
dass der militärpolitische Karren stecken

bleibt, wenn dieser nach rechts, nach links
und in die Mitte gezerrt wird. Solange sich
die drei bürgerlichen Bundesratsparteien
nicht auf einen grösstmöglichen gemeinsamen

sicherheits- und militärpolitischen
Nenner zusammenraufen,bleibt das Gefährt
stecken. Zum Prügelknaben werden damit
ungerechtfertigterweise die Armee und ihre
Angehörigen - auch Steuerzahler und
Stimmbürger. Zu ihrem Schaden droht der
offensichtlich überbelasteteVBS-Politkarren
nicht nur stecken zu bleiben, sondern aus-
einanderzubrechen. Dabei erhält die
Milizarmee - grob gesagt - umfragenlässige
Zustimmungswerte wie seit zehn Jahren nicht
mehr.'

Bundesverfassung: Auslegung?
Die noch nicht öffentlich stattgefundene

grundlegende Auseinandersetzung über die
im weitesten Sinne das Wehrwesen
betreffenden Artikel der Bundesverfassung wirkt
sich wiederum hinderlich auf die vorliegenden

Vorlagen von Landesregierung undVBS
aus.2 Diese im Vorfeld der Armee XXI und
der ihr zugrunde liegenden Revision der
Militärgesetzgebung begangene behördliche
Unterlassung wiegt immer schwerer. Zwar
holte das VBS 1999 ein verfassungsrechtliches

Gutachten zum Vorhaben Armee XXI
ein.3 Dabei ging es aber fast ausschliesslich

um das politisch immer noch ungeklärte
«Milizpnnzip» (BV 58) und um die Dienstpflicht

(BV 59). Mit diesem Gutachten
begründeten Vertreter des VBS die angeblich
vollständige Verfassungsmässigkeit der
Armee XXI. Deren Gegner bestreiten diese

Aussagen seit der Militärgesetz-Referen-
dumsabstimmung vom Mai 2003. Ergebnis:
Die widersprüchlichen Behauptungen sind
bis heute im Räume stehen geblieben.

Was heisst: «...; sie [die Armee] verteidigt
das Land und seine Bevölkerung. Sie unterstützt

die zivilen Behörden bei der Abwehr
schwerwiegender Bedrohungen der inneren
Sicherheit und bei der Bewältigung anderer
ausserordentlichen Lagen» (BV 58)?
Parlamentarischer und militärischer Zankapfel ist

vor allem der dauernde Einsatz der Armee zum
Schutz ausländischer Vertretungen
(«Botschaftsschutz»).4''' Zwei durch dasVBS bestellte

Gutachten aus dem Jahre 2003 bejahen
sowohl Verfassungs- als auch Gesetzmässigkeit

sogenannter Dauereinsätzen der Armee in der
inneren Sicherheit.7 K Wie koordinieren Bund
und Kantone «ihre Anstrengungen im Bereich
der inneren Sicherheit» (BV 57)? In den
Berichten über das vorzeitig abgebrochene
Vorhaben USIS werden die innere Sicherheitslage
der Schweiz beurteilt, der Handlungsbedart
festgestellt und Empfehlungen an Bund und
Kantone formuliert.'' Anfang November 2006
sollten erstmals Ergebnisse der zwischen dem
VBS und der KKJPD eingerichteten «Plattform»

über die Schnittstellen zwischen Polizei
und Armee veröffentlicht worden sein.1"

Ergebnisse der Herbstsession
Die jeweiligen Ersträte behandelten

insbesondere vier wichtige militärpolitische
Vorlagen: Immobilien und Armeeorganisation/
Bundeshaushalt sowie Rüstung und
Assistenzdienst. Der Nationalrat stimmte trotz Kür-
zungsanträgen mit 109 gegen 64 Stimmen
einem Ausgabenplafond für die Armee von
12,285 Milliarden Franken in den Jahren
2009-2011 zu." Er genehmigte mit 117 zu 39
Stimmen bei 15 Enthaltungen 284 Millionen
Franken neueVerpflichtungskredite für Immobilien

des VBS.1- Die gegen das Sicherheitslabor

VBS in Spiez sowie gegen militärische
Bauten für das mit dem Rüstungsprogramm
2005 bewilligte Integrierte Funkaufklärungs-
und Sendesystem (IFASS) gerichteten sowie
weitere Kürzungsanträge wurden abgelehnt.

Der Ständerat entschied mit 32 gegen 5

Stimmen bei 3 Enthaltungen über das

Rüstungsprogramm 2006 (RP 06) mit 1,5 Milliarden

neuer Vcrpflichtungskredite.13 Davon fallen

550 Millionen Franken auf Führung und
Aufklärung mit Schwergewicht
Führungsinformationssystem Heer. 618 Millionen Franken

sind bestimmt für Beweglichkeit zu Lande
und in der Luft: Werterhaltung von 15 Trans-
porthelikoptern 89 Super Puma sowie Kaut
von 12 Genie- und Minenräumpanzern. 618
Millionen sind für die Waffenwirkung
bestimmt, davon 395 fiir die Werterhaltung von
134 Panzern 87 Leopard und 115 für das

sogenannte Jetpiloten-Ausbildungssystem PC-21,
bestehend im Wesentlichen aus sechs neu
entwickelten Trainingsflugzeugen PC-21 der
Pilatus-Flugzeugwerke in Stans. Zu reden gab, dass

aufdie Durchfuhrung eines Einladungsverfahrens

gemäss Beschaffüngsverordnung verzichtet

worden war.14 Die Meinung herrschte vor,
dass das RP 06 nicht unmittelbar mit der
Revision der Armeeorganisation verknüpft sei.

Festgehalten wurde, dass für die Verwirklichung

der Armee XXI 4,3 Milliarden Franken
vorgesehen waren. Aufgrund der Entlastungsprogramme

2003 und 2004 seien es noch 3,85
Milliarden. Im Zeitraum 1998 bis 2008 betragen

die Kürzungen im Bereich Verteidigung

3,29 Milliarden Franken in zehn Jahren. Dem
Assistenzdienst der Armee zugunsten des Kantons

Graubünden beim Weltwirtschafbforum
in Davos stimmte die kleine Kammer mit 32 zu
9 Stimmen bei 2 Enthaltungen zu.'1

Umkämpfter Entwicklungsschritt
2008/2011

Nach einem heftigen sicherheits-, nnlitär-
und parteipolitischen Schlagabtausch von
viereinhalb Stunden Dauer verwart der Nationalrat

die geänderte Armeeorganisation (AO) und
den damit verbundenen Entwicklungsschritt
2008/2011 nüt 101 gegen 73 Stimmen bei 4

Enthaltungen." "' 2 Parlamentsmitglieder waren

entschuldigt und 20 nahmen nicht teil.1"

Die Wortgefechte wurden eröffnet mit
Anträgen für und gegen Eintreten und für
Rückweisung. Stichworte: militärisches Lehrper-
sonal,1K Verfassung, Armeeauftrag und -ein-
satz, Aufwuchs,1'' Einsparungen, Raunisicherung,

innere Sicherheit, Rüstungsindustrie;
Gesetz oder referendumsfähiger Bundesbeschluss

(BV 164). Der Ständerat wird sich in
der Wintersession noch nicht mit der Vorlage
befassen. Es lohnt sich aber, vorher im
Amtlichen Bulletin den Wortlaut der national-
räthehen Debatte nachzulesen und mit der
Beurteilung der Armee 2008/2011 durch einen
unabhängigen Militärfachmann zu
vergleichen.2021

In Raten wird bei jeder Wehrvorlage der
unerlässliche militärische Konzeptionsstreit in
Einzelpunkten nachgeholt. 22 Dabei wiederholen

sich die parteipolitischenVerhaltensmuster.

Die frühere Übereinstimmung im bürgerlichen

Lager besteht nur noch in Ansätzen.
Eine persönliche oder politische Meinungs-
fiihrerschaft ist nicht zu erkennen. Das
Parlament erörtert die taktische und operative
Stufe anstatt die strategische. Die sicherheits-
und militärpolitischen Grundlagen sind seit
Mitte 1999 - SIPOL B 2000 -in einer ver-
wirrlichen Vielfalt zahlreicher Botschaften und
Berichte aufgesplittert, deren Überblick kaum
noch zu schaffen ist.23

Die Schweizerische Offiziersgesellschaft
(SOG) und die Allgemeine Schweizerische
Militärzeitschrift (ASMZ) haben 2005 und
2006 mehrmals eine breite, grundlegende und
öffentliche Auseinandersetzung als Voraussetzung

der Sicherheitspolitik unseres Landes und
der Leistungsaufträge der Armee gefordert. Die
SOG hat sich bereits am 5. September 2004
schriftlich an den Bundesrat gewandt: «Unsere
Armee braucht ein klares Profil.» Sie hat wohl
die Stossrichtung des Entwicklungsschrittes
2008/2011 der Armee unterstützt, jedoch mit
zahlreichen zwingenden Vorbehalten, die nicht
berücksichtigt worden sind. Fast ausnahmslos
haben die Milizvereinigungen und die Wirt-
schaftsverbände die Vorlage m der Anhörung
abgelehnt oder zurückgewiesen. Klug wäre
deshalb jetzt ein militärpolitischer Marschhalt,
erstens zwecks strategischen und konzeptionellen

Denkens sowie demokratischen und

ASMZ Nr. 12/2006



kontroversen Diskutierens ohne personelle,
sachliche und zeitliche Zwänge.24 Zweitens
müsste die Armee XXI instandgestellt und deren

Führungsorganisation gestrafft werden.21 2''

Scharfe Geschäftsprüfer
Am 10. Oktober, eine Woche nach dem

«Fiasko von Flims», verabschiedete die Geschäfts-
prüfungskoinmission des Nationalrates (GPK-
NR) ihren Bericht über die Ausbildung in der
Armee XXI.2 Die militärische Rekrutierung
und die Grundausbildung werden gelobt.
Hingegen wird die sich zunehmend verschlechternde

Lage der Berufs- und eines Teils der
Zeitmilitärs massiv getadelt. Die GPK-NR
fordert den Bundesrat auf, Massnahmen zu
ergreifen, um die einem Teufelskreis gleichende

Situation rasch zu verbessern. Sie ersucht die
Sicherheitpolitische Kommission des Ständerates,

die Auswirkungen des Entwicklungsschrittes

2008/2011 auf das nülitärische
Personal eingehend zu prüfen. Nach Meinung der
GPK-NR muss die Landesregierung ein
Missverhältnis zwischen den Aufgaben, der Grösse
und den Mitteln der Armee anerkennen. «Deshalb

fordert die Kommission den Bundesrat
auf, die Armee XXI einer grundlegenden
kritischen Überprüfung zu unterziehen und seine
Schlussfolgerungen in einem Bericht an das

Parlament festzuhalten.» Zudem bestehen
zwischen GPK-NR und Landesregierung wesentliche

Auffassungsunterschiede betreffend der
schweizerischen Verteidigungsattaches, die bis

zu einem Antrag der GPK-NR zu deren
Abschaffung fuhren könnten.2*

Bereits am 24. August 2006 eröffnete das

VBS ein Vernehmlassungsverfahren über die
Revision 2009 der Militargesetzgebung.2<,3°-31
«Die Milizangehörigen der Armee sollen neu
zu Ausbildungsdiensten im Ausland verpflichtet

werden können.» Erneut sei die Armee-
orgamsation zu ändern, damit die Militär-
dienstpflichtigen im selben Jahr zwei unmittelbar

aufeinanderfolgende, ganz oder teilweise
im Ausland durchgeführte Wiederholungskurse

zu leisten hätten. Mehrere Milizvereinigungen

haben schon Widerstand gegen diese
«milizfeindliche« und für die Wirtschaft
unverträgliche Änderung angekündigt. Behörden
und Stimmbürger werden sich mit weiteren
Vorlagen auseinanderzusetzen haben: Einsatz
der Armee zugunsten der EURO 2008,
Düsenlärm und Tourismus sowie voraussichtlich
einmal mehr Ausfuhr von Wehrtechnik sowie
Beschaffung von Transport- und Kampfflugzeugen.,2

"¦ ,4 ,5 Wäre es nicht weise, die
Ladung zu verkleinern und den Karren zu
verstärken?

(Diese Auslegeordnung wurde redaktionell
am 28. Oktober 2006 abgeschlossen)

Heinrich Wirz, Oberst a D,
Militärpublizist, Bundeshaus-Journalist,
3047 Bremgarten
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